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gen Kinder und wegen undisziplinierten Verhaltens 
des Antragsgegners, der bereits Ende 1995 eine Alko­
holentwöhnung durchgemacht habe, eine schwere 
Härte bedeute, wenn der Antragsgegner weiterhin 
innerhalb der ehelichen Wohnung das vormalige 
Wohnzimmer allein nutze, während ihr und den 
Kindern Schlaf- und Kinderzimmer zur alleinigen 
Nutzung verbleiben. 

Der Antragsgegner bestreitet zwar den glaubhaft 
gemachten Sachverhalt, jedoch vermag dieses einfa­
che Bestreiten die Wirkungen der Glaubhaftma­
chung nicht aufzuheben, so daß von dem glaubhaft 
gemachten Sachverhalt auszugehen ist. Danach liegt 
eine schwere Härte für die Antragstellerin im Sinne 
des § 1361 6 Abs. 1 Satz 1 BGB in dem weiteren 
Verbleib des Antragsgegners in der Ehewohnung, die 
eine Alleinzuweisung an die Antragstellerin rechtfer­
tigt, weil die von der Anwesenheit des Antragsgegners 
ausgehenden Immissionen und Belästigungen der 
Antragstellerin nicht hinnehmbar sind. 

Weshalb der Antragsgegner dies für nicht nach­
vollziehbar hält, ist nicht ersichtlich. Es mag zwar 
sein, daß die psychischen Belastungen der Antragstel­
lerin und der Kinder ihren Ausgangspunkt nicht im 
Verhalten des Antragsgegners haben, daß sie aber 
dadurch verstärkt oder zumindest ihre Therapierung 
erschwert wird, kann nicht in Frage gestellt werden. 
Im übrigen kommt es auch nicht darauf an, ob die 
Ursache für die für die Antragstellerin unerträglichen 
Zustände in der Person des Antragsgegners liegen 
(Johannsen/Henrich[-Voelskow], Eherecht, 2. Aufl., 
RdNr. 11 zu§ 1361 6 BGB m.w.N.). 

6) Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhand­
lung kann davon ausgegangen werden, daß die An­
tragstellerin mit ihren drei Kindern schon aus wirt­
schaftlichen Gründen nicht in der Lage ist, dem für 
sie unerträglichen Zustand durch ihr eigenes Wei­
chen aus der, schon vor der Ehe von ihr allein ange­
mieteten Wohnung zu entgehen. Dies wird wohl 
auch vom Antragsgegner nicht in Zweifel gezogen. Er 
weist vielmehr darauf hin, daß auch er in seiner 
derzeitigen beruflichen und wirtschaftlichen Situati­
on auf den Verbleib in der Ehewohnung angewiesen 
sei und er deshalb eine bis zum Ende seiner Ausbil­
dung gestreckte Räumungsfrist benötige. 

Wenn aber die Antragstellerin aus den genannten 
Gründen keine andere Wohnung beziehen kann und 
der derzeitige Zustand für die Antragstellerin eine 
schwere Härte bedeutet, kann eine weitere Ausdeh­
nung der Räumungsfrist nicht in Betracht kommen, 
auch wenn davon ausgegangen werden kann, daß es 
auch für den Antragsgegner eine schwere Belastung 
darstellt, jetzt auszuziehen. 

Denn der Antragsgegner hat seit Antragstellung 
Anfang Februar 1997 Kenntnis von dem Begehren 
der Antragstellerin und seit Erlaß der angefochtenen 
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Entscheidung Kenntnis vom Vorliegen eines Räu­
mungstitels zum 31.7.1997. 

Gleichwohl hat der Antragsgegner ernsthafte und 
intensive Bemühungen um eine anderweitige Unter­
kunft weder dargetan noch glaubhaft gemacht. Allein 
die nachgewiesene Erfolglosigkeit solcher Bemühun­
gen hätte zu einer anderen Beurteilung der vom 
Familiengericht eingeräumten Räumungsfrist fuhren 
können. So aber muß davon ausgegangen werden, 
daß es dem Antragsgegner möglich ist, kurzfristig 
eine andere Unterkunft in angemessener Nähe zu 
seinem Arbeitsplatz zu finden. Dabei ist zu berück­
sichtigen, daß er durch das ihm gewährte Umschu­
lungsgeld von DM 1.550,00/Monat auch über eige­
ne, den notwendigen Bedarf einschließlich Woh­
nung übersteigende Mittel verfugt. 

Seine Passivität in Bezug auf Wohnungssuche ist 
umso weniger zu verstehen, als er selbst jetzt vorträgt, 
im demnächst beginnenden zweiten Abschnitt seines 
Praktikums verstärkt auf einen häuslichen Arbeits­
platz und häusliche Ruhe angewiesen zu sein, was 
offenbar auch für ihn in der Ehewohnung derzeit 
nicht mehr der Fall ist. 

Der Antragsgegner trägt selbst vor, noch Urlaubs­
tage offen zu haben. Eine über die ge5'etzlicheArbeits­
zeit hinausgehende zeitliche Belastung durch das 
Praktikum wird von ihm nicht behauptet. Wie jeder 
Erwerbstätige auch, der eine Wohnung benötigt, 
kann und muß der Antragsgegner die ihm zur Verfü­
gung stehende Freizeit auf die Wohnungssuche ver­
wenden, er kann sich nicht darauf berufen, hierfür 
keine Zeit zu haben oder gehabt zu haben. Der 
Antragsgegner hatte seit der Erstentscheidung Zeit, 
sich um eine angemessene Unterkunft zu bemühen. 
Soweit er diese nicht genutzt hat, kann er damit sein 
Begehren auf eine Verlängerung der Räumungsfrist 
angesichts der für die Antragstellerin bestehenden 
schweren Härte nicht begründen, daß er in der jetzt 
noch zur Verfügung stehenden Zeit eine neue Unter­
kunft nur noch schwer finden kann. 
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